


Der Begriff „Fälle“ umfasst vollendete Fälle und strafbare Versuche. 

AQ = Aufklärungsquote = 

aufgeklärte Fälle x 100 

───────────────────── 

bekannt gewordene Fälle 

Opfer und Tatverdächtige 

Im Gegensatz zu Tatverdächtigen, bei denen eine echte Tatverdächtigenzählung im Berichtsjahr erfolgt (Jede bzw. 

jeder Tatverdächtige wird bei „Wohnungseinbruchdiebstahl §§ 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4, 244a StGB“ nur einmal 

gezählt, unabhängig von der Anzahl der ihr bzw. ihm in diesem Deliktsbereich zugeordneten Straftaten.), wird bei 

Opfern die Häufigkeit des „Opferwerdens“ gezählt (Wird eine Person mehrfach Opfer, so wird sie auch mehrfach 

registriert.). 

*) Wohnungseinbruchdiebstahl §§ 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4, 244a StGB 
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